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Öffentliche Bekanntmachung 

Listennachfolger für Frau Maxi Weinreich 
für die Gemeindevertretung Grapzow 

 
 
 

Gemäß § 65 Absatz 1 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landes- und Kommunalwahlgesetz –LKWG M-V) vom 16. Dezember 2010, das als 
Artikel II des Gesetzes vom 22. Mai 2018 im GVOBl. M-V  S. 193,200  veröffentlicht wurde, 
hat der  Gemeindevertreter Herr Frank Weinreich seinen Gemeindevertretersitz in der 
Gemeinde Grapzow mit dem 16.03.2022 niedergelegt.  
 
Der Sitz geht gemäß § 46 Absatz 2 LKWG M-V auf die nächste Ersatzperson des 
Wahlvorschlages der WGLR über, auf dem der Ausgeschiedene gewählt worden ist. 
Gemäß § 46 Absatz 1 und 2 LKWG M-V stelle ich fest, dass der Sitz auf 
 

Frau Maxi Weinreich 
übergeht. 
Ich stelle fest, dass Frau Maxi Weinreich gemäß § 46 Absatz 5 LKWG M-V die Mitgliedschaft 
in der Gemeindevertretung Grapzow mit Wirkung des 01.04.2022 erworben hat. 
Gegen diese Feststellung können alle Wahlberechtigen des Wahlgebietes der Gemeinde 
Grapzow innerhalb von 2 Wochen nach der Bekanntmachung Einspruch erheben. Der 
Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe bei der Wahlleitung 
zu erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
Altentreptow, 04.04.2022 
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